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durch die Kustodenzahlen I, II, IIII, V, VI auf dem 
unteren Rande der Schlussblätter bezeichnet. Der ganze 
Codex ist von einer Hand in der zweiten Hälfte des 
13. Jh. in 33 Langzeilen auf jeder Seite geschrieben. Zwar 
scheint der Schriftcharakter recht oft zu wechseln, doch 
kommt das daher, dass der Schreiber, wenn er an einem 
Tage zu schreiben beginnt, zunächst kleiner und zier­
licher schreibt, im Verlauf der Arbeit aber die Schrift­
züge grösser werden, wie man das ja oft genug in Hss. 
beobachtet. Auf der Schlussseite der dritten Lage f. 22v 
sind, wie gewöhnlich, 33 Zeilen auf der Seite geschrieben, 
es ist dann aber noch in fünf Zeilen in viel kleinerer 
Schrift unten der Schluss des Kapitels II, 28 von ‘custo­
die mancipatione’ an hinzugefügt, während die folgende 
Seite f. 23 mit Kap. II, 29 beginnt. Aus dieser Beob­
achtung sollte man schliessen, dass die einzelnen Lagen, 
wie so oft, an verschiedene Schreiber nach vorher be­
stimmter Einteilung gegeben worden seien, doch trifft das 
nicht zu, die vierte Lage ist wie die folgenden von der 
früheren Hand geschrieben, wahrscheinlich hat der Schreiber 
irrig die vierte Lage mit Kap. 29 begonnen, ohne den 
Schluss von II, 28 auf f. 22v geschrieben zu haben, den 
er dann dort nachtrug, denn man bemerkt, dass er auf 
f. 23 nach einer Pause mit kleinerer Schrift, wie oben 
bemerkt, zu schreiben wieder begonnen hat. Der Schreiber 
war ein Mann, der von dem Text, den er abschrieb, wenig oder 
garnichts verstanden hat, er macht die unsinnigsten Wort­
trennungen1, zieht Worte, namentlich Präpositionen zu dem 
folgenden Wort, wie er sie ebenso oft falsch von ihm 
trennte, ungehörig zusammen, begeht Fehler, wie sie einem 
verständnisvollen Schreiber nicht zuzutrauen sind2, sehr 
oft hat er aber seine Fehler gleich selbst oder doch kurz 
darauf nach der Vorlage verbessert. Man weiss jedoch, 
dass die unwissenden Schreiber keineswegs die schlechtesten 
sind, weil sie um so getreuer nachmalen, und das trifft 
auch hier zu. Die Interpunktion, zu der nur der Punkt 
verwandt wird, ist freilich durchaus schlecht, sie fehlt 
eben so oft, wo sie nach mittelalterlicher Weise stehen 
sollte, als sie an falschen Stellen gesetzt ist.

1) Z. B. ‘per nici ē = perniciem, se curiorem, omnimo dis, per fidia, 
materialico erceri’ (im Text des Honorius) u. s. w. 2) Wie ‘plais’ für 
‘paleis’, ‘plaudern’ für ‘paludem’ öfter, ‘acculatis’ für ‘accusatis’, ‘cū dux­
erunt’ für ‘conduxerunt’, ‘nudique’ für ‘undique’, um nur dies wenige 
anzuführen.


